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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

BAO §93 Abs3 lita;

LAO Wr 1962 §18;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §67 Abs3 lita;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist zwar die Geltendmachung der Haftung und somit

auch die Heranziehung eines von mehreren Haftungsp ichtigen in das Ermessen der Behörde gestellt.

Ermessensentscheidungen der Abgabenbehörde haben sich aber gemäß § 18 Wr LAO innerhalb der Grenzen zu

halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessensentscheidungen nach Billigkeit

und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu tre en. Dem Gesetzesbegri

"Billigkeit" ist dabei die Bedeutung "berechtigte Interessen der Partei", dem Gesetzesbegri  "Zweckmäßigkeit" die

Bedeutung "ö entliches Interesse an der Einbringung der Abgabe" beizumessen (Hinweis E 17. Mai 2004,

2003/17/0132). Kommen mehrere Haftungsp ichtige in Betracht, so ist die Ermessensentscheidung, wer von ihnen in

Anspruch genommen wird, entsprechend zu begründen (Hinweis E 6. August 1996, 92/17/0186; E 13. November 1992,

91/17/0047). Hiebei ist die Sachlage zum Zeitpunkt der Entscheidung der Berufungsbehörde maßgeblich.
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